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3455 Teilrevision des Feuerwehrreglements; 1. Lesung

 

1. Ausgangslage

1.1 Einführung
Das Feuerwehrreglement (FWR) vom 23. November 2015 regelt die gemeindespezifischen As-
pekte der Feuerwehr Pratteln im Rahmen des Gesetzes vom 7. Februar 2023? (FWG) und der
zugehörigen Ausführungsbestimmungen.

Im Rahmen der durch den Gemeinderat verabschiedeten Aufgabenüberprüfung wurde ent-
schieden, dass die Erträge aus den Ersatzabgaben ab dem Jahr 2025 erhöht werden müssen.

1.2 Ziel der Vorlage
Die vorgeschlagenen Anpassungen im Reglement sehen vor, die Erträge nicht nur durch eine
Erhöhung des Abgabesatzes zu generieren, sondern das Dienstpflichtalter um zwei Jahre zu
erhöhen. Im Vergleich zu anderen Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft ist in Pratteln das
aktuelle Dienstpflichtalter mit 40 Jahrenrelativ tief.

1.3 Gesetzliche Grundlagen
Das kantonale Gesetz über die Feuerwehr regelt, dass die Einwohnergemeinden von den feu-
erwehrdienstpflichtigen Personen, die keinen Feuerwehrdienst in einer vom Kanton anerkann-
ten Feuerwehrorganisation leisten, eine Feuerwehrpflichtersatzabgabe erheben. Die kommuna-
le Abgabe bedarf der Regelung in einem Reglement. Das kommunale Feuerwehrreglement der
GemeindePratteln ist Grundlage der Feuerwehrpflichtersatzabgabe.

2. Erwägungen

2.1 Allgemeine Erwägungen

Durcheine alleinige Erhöhung des Prozentsatzes um 5 % wären die Abgabenfür einen Teil der
Bevölkerung auf einmal um 50 % gestiegen, was zu einer hohen Belastung hätte führen kön-
nen. Mit der Anhebung des Prozentsatzes um nur 2 % und der gleichzeitigen Verlängerung der
Dienstplicht kann die Gemeindeverwaltung der geplanten Aufgabenüberprüfung gerecht und die
finanzielle Belastung verteilt werden.

2.2 Personelle und finanzielle Auswirkungen
Die Erhöhung des Beitragssatzes von 10 % auf 12 % generiert Mehreinnahmen von
CHF 145'000. Die Erhöhung des Dienstpflichtalters um zwei Jahre ergibt Mehreinnahmen von
rund CHF 35'000. Kumuliert man beide Faktoren so werden Mehreinnahmen von rund
CHF 190'000 generiert.

Es sind keine personellen Auswirkungen zu erwarten.



3. Beschluss

Die Teilrevision des Feuerwehrreglements wird genehmigt.

Gemeindepräsident
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Stephan Burgunder
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